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RS OGH 1988/7/12 4Ob47/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1988

Norm

MSchG §12

MSchG §16

UWG §14 A1

Rechtssatz

Die konkrete Besorgnis einer unmittelbar bevorstehenden Rechtsverletzung des Eingri7es in ein anderes

Kennzeichenrecht folgt nicht aus der Tatsache der Anmeldung oder Registrierung einer Marke. Aus der Anmeldung

einer Marke ergibt sich weder, welchen konkreten kennzeichenmäßigen Gebrauch der Beklagte vorhat, noch, daß eine

kennzeichenmäßige Benützung unmittelbar bevorstünde.
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